
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Segeberg 
für das Haushaltsjahr 2008  

                          
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.07.2008 
und Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 
  

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 erhöht 

um 
 
 
 
 
 

         €   

vermindert 
um 

 
 
 
      
 

€ 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes 
einschließlich der 

Nachträge gegenüber 
bisher festgesetzt 

 
       € 

                                         
 
 

nunmehr 
festgesetzt auf 

     
 

             € 
1. im Verwaltungshaushalt     
    die Einnahmen   397.200,00 24.425.100,00 24.027.900,00 
    die Ausgaben  68.700,00 29.415.800,00 29.347.100,00 
     
2. im Vermögenshaushalt            
    die Einnahmen 676.200,00  3.905.300,00 4.581.500,00 
    die Ausgaben 676.200,00  3.905.300,00 4.581.500,00 
     

 
 

§ 2 
Es werden festgesetzt: 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
    und Investitionsförderungsmaßnahmen  
    von bisher                   892.900,00  € auf      1.039.700,00 € 
   davon innere Darlehen 0,00 € 
 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
    von bisher                           67.000,00 € auf          67.000,00 € 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite  
    von bisher                12.000.000,00  € auf         12.000.000,00 € 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan  
    ausgewiesenen Stellen   von bisher 159,99 auf         163,41      Stellen. 

 
 

§ 3 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2008 werden nicht geändert. 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.08.2008 erteilt. 
 
Bad Segeberg, den 21.08.2008 
      
gez. 
Hans-Joachim Hampel 
Bürgermeister 


